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Die zentrale Anspruchsnorm findet sich seit 2003 
in der Gewerbeordnung (GewO) und nicht mehr 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).

Wollen Sie Ihren Job wechseln? Hat Ihnen Ihr Arbeit-
geber gerade gekündigt? Oder endet Ihr Arbeitsver-
hältnis, weil Sie Ihre Ausbildung beendet haben, das 
Praktikum vorüber ist oder Sie einfach einen zeitlich 
begrenzten Arbeitsvertrag hatten? Dann wird es 
höchste Zeit, sich mit dem Thema Arbeitszeugnis 
vertraut zu machen. 

Das Arbeitszeugnis ist und bleibt ein fester und 
wichtiger Bestandteil Ihrer Bewerbungsunterlagen, 
der sich schnell zum Stolperstein bei der Jobsuche 
entwickeln kann, denn damit empfehlen Sie sich 
dem neuen Arbeitgeber. Dies gilt besonders unter 
dem Aspekt, dass keineswegs alle Arbeitgeber kor-
rekte Arbeitszeugnisse schreiben können. Denn wer 
nicht schwarz auf weiß nachweisen kann, dass er 
am vorherigen Arbeitsplatz bereits etwas geleistet 
hat, dem traut der potenzielle neue Chef in der Regel 
nicht zu, dass er nun für sein Unternehmen die ent-
sprechende Leistung erbringt.

Im Dschungel wohlwollend klingender Formulie-
rungen, unbekannter Strukturen und Rechtsansprü-
che ist der Ungeübte schnell verloren. Auf den 
nächsten Seiten finden Sie Antworten auf grundle-
gende Fragen rund ums Arbeitszeugnis sowie viele 
praktische Hinweise zum Selberanalysieren und 
-schreiben.

Von der Wiege bis zur Bahre: Die Deutschen sind 
zeugnissüchtig. Im Laufe ihres Lebens sammeln 
sie wahre Berge an Diplomen, Weiterbildungszertifi-
katen, Praktikumsbescheinigungen und Arbeitszeug-
nissen. Vor allem Letzteres ist ein wahres Kulturgut. 
Denn nirgendwo sonst messen Arbeitgeber der 
schriftlichen Leistungsbeurteilung eine derart hohe 
Bedeutung zu wie in Deutschland.

Der geschichtliche Ursprung des heutigen Arbeits-
zeugnisses liegt im 16. Jahrhundert, als jedem 
Knecht das Ausscheiden aus seinem Dienst nach 
der Reichspolizeiordnung aus dem Jahr 1530 durch 
ein Zeugnis bescheinigt wurde. Ohne ein Zeugnis 
durfte ein neuer Dienstherr überhaupt keine Ein-
stellung vornehmen. Erst im Jahr 1807 wurde in 
Preußen die so genannte Erbuntertänigkeit und der 
Zwangsgesindedienst abgeschafft und durch die 
Gesindeordnung ersetzt. Darauf folgte 1846 die Ein-
führung des „Gesindedienstbuches“, was vor jedem 
Dienstantritt der örtlichen Polizei vorzulegen war.  
Darin wurde von jedem Dienstherren ein vollständi-
ges Zeugnis über die Führung und das Benehmen, 
über Treue, Fleiß, Gehorsam, sittliches Benehmen 
und Ehrlichkeit eingetragen. Die Gesindeordnung 
wurde mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetz-
buches am 1. Januar 1900 abgelöst. Seither haben 
alle abhängig Beschäftigten einen Rechtsanspruch 
auf ein Arbeitszeugnis.
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